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Beschlussvorlage Drucksache-Nr.: 

der Kreisverwaltung Segeberg DrS/2008/086 
  
 
Fachdienst Dezentraler Service A Datum: 12.09.2008 
 
Beratungsfolge: 

Status Sitzungstermin Gremium 

Ö 25.09.2008 Sozialausschuss 
Ö 07.10.2008 Hauptausschuss 
Ö 09.10.2008 Kreistag des Kreises Segeberg 

 
Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg 
 
Satzung des Kreises Segeberg über die Bildung eines Kreisseniorenbeirates  
 
Beschlussvorschlag:  
Der Sozialausschuss und der Hauptausschuss empfehlen: 
 
Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügte Satzung des Kreises Segeberg über die 
Bildung eines Kreisseniorenbeirates. 
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Sachverhalt:  
Der Kreistag hat am 13.03.2008 beschlossen, dass zur Wahrnehmung der Interessen der 
Seniorinnen und Senioren im Kreis Segeberg ab Beginn der Wahlperiode 2008 bis 2013 ein 
Seniorenbeirat gebildet wird. Die Vereinbarung mit der bisherigen Kreisarbeitsgemeinschaft 
ist zum gleichen Zeitpunkt aufzuheben. 
Dem Wunsch der Kreisarbeitsgemeinschaft auf uneingeschränkte Information kann aus 
rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden. Es dürfen nur Vorlagen mit einem Bezug zu 
den Angelegenheiten der Seniorinnen und Senioren zur Kenntnis gegeben werden und nur 
solche, die auch öffentlich sind. 
In der Vereinbarung zwischen dem Kreis Segeberg und der Arbeitsgemeinschaft der 
Seniorenbeiräte im Kreis Segeberg ist geregelt, dass der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit hat, die ihm für die Arbeitsgemeinschaft entstehenden 
Kosten sich bis zu einem Höchstbetrag von 600,00 DM jährlich vom Kreis erstatten zu 
lassen. Es wurde eine vergleichbare Regelung in die Satzung mit einem Höchstbetrag von 
400,00 € aufgenommen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 Nein 
 
X Ja: 
 
 Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten 
  
 
 Mittelbereitstellung 
 Teilplan: 
 In der Ergebnisrechnung Produktkonto: 
 In der Finanzrechnung investiv Produktkonto: 
 
 Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung 
 in Höhe von   Euro 
 (Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen) 
 
 Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch 
 Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen 

beim Produktkonto: 
 

   
 Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim 

Produktkonto: 
 

 
Bezug zum strategischen Management: 
 
 Nein 
 
 Ja; Darstellung der Maßnahme 
 
 
Für die Arbeit des Kreisseniorenbeirates sind 400,00 € in den Haushalt 2009 einzustellen. 
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Anlage/n: 
Satzung des Kreises Segeberg über die Bildung eines 

Kreisseniorenbeirates 
Aufgrund der §§ 4, 42a und 42b der Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) in der 
Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 2003, S. 94), zuletzt geändert am 
15.05.2007, (GVOBl. 2007, S. 271) wird nach Beschlussfassung folgende Satzung 
erlassen: 
§ 1 Rechtsstellung  
 
1.) Zur Wahrnehmung der Interessen der Seniorinnen und Senioren des Kreises Segeberg 
wird ein Kreisseniorenbeirat gebildet. Er trägt den Namen „Kreisseniorenbeirat Segeberg“.  
 
2.) Der Kreisseniorenbeirat ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht 
gebunden.  
 
3.) Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirats sind ehrenamtlich tätig. 
 
§ 2 Aufgaben 
 
1.) Der Kreisseniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren und setzt 
sich für deren Belange ein. Er fördert den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den 
Institutionen der Altenhilfe. 
 
2.) Zu den Aufgaben des Kreisseniorenbeirates gehört insbesondere die Unterstützung des 
Kreistages und dessen Ausschüsse durch beratende Stellungnahmen und Empfehlungen in 
allen Angelegenheiten, die Seniorinnen und Senioren im Kreis Segeberg betreffen.  
 
3.) Der Kreisseniorenbeirat informiert die örtlichen Seniorenbeiräte, gibt praktische Hilfen und 
regt zur Selbsthilfe an. Er unterstützt die Bildung weiterer Seniorenbeiräte in den Städten, 
Ämtern und Gemeinden des Kreises. 
 
§ 3 Teilnahme und Antragsrecht 
 
1.) Der Kreisseniorenbeirat hat das Recht, in Angelegenheiten der Seniorinnen und Senioren 
Anträge an den Kreistag und an die Ausschüsse zu stellen. 
 
2.) Die oder der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates oder ein von ihr oder ihm 
beauftragtes Mitglied des Kreisseniorenbeirates kann nach dessen Beschlussfassung an den 
Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse in Angelegenheiten, die Seniorinnen und 
Senioren betreffen, teilnehmen, das Wort verlangen und Anträge stellen.  
 
 
 
 
 
3.) Die oder der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates oder ein von ihr oder ihm 
beauftragtes Mitglied sind über alle wichtigen Angelegenheiten aus dem öffentlichen Teil der 
Ausschusssitzungen, die die Seniorinnen und Senioren  betreffen, zu unterrichten. Die Art 
der Unterrichtung regelt die Geschäftsordnung des Kreistages. 
 
 
§ 4 Zusammensetzung  
 
1.) Der Kreisseniorenbeirat besteht aus mindestens 7 und höchstens aus 15 Mitgliedern.  
 
2.) Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirats und deren Vertreterinnen und Vertreter müssen 
ihr 60. Lebensjahr vollendet haben, im Kreisgebiet gemeldet sein und dürfen weder dem 
Kreistag und seinen Ausschüssen, noch einer Gemeindevertretung oder Stadtvertretung und 
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deren Ausschüssen im Kreis Segeberg angehören; die Wählbarkeitsvoraussetzungen für die 
Wahl zum Kreistag sind jedoch zu erfüllen.  
 
§ 5 Wahl, Abberufung der Mitglieder  
 
1.) Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirats und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
werden vom Kreistag für die Dauer der Wahlzeit des Kreistages gewählt. Die Wahl erfolgt im 
Meiststimmenverfahren gemäß § 35 Abs. 3 KrO. Die Wahlzeit des Kreisseniorenbeirats 
beginnt mit dem Tage der Wahl durch den Kreistag. Wird der Kreistag neu gewählt, bleibt 
der bisherige Kreisseniorenbeirat bis zum Zusammentritt des neu gewählten 
Kreisseniorenbeirats tätig.  
 
2.) Für die Wahl werden die Seniorenbeiräte der Städte und Gemeinden aufgefordert, jeweils 
eine Person als Mitglied des Kreisseniorenbeirats sowie eine weitere als deren 
Stellvertreterin oder Stellvertreter vorzuschlagen. Die Wahl erfolgt binnen 60 Tagen nach 
dem Zusammentritt des neu gewählten Kreistages.  
 
3.) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus dem 
Kreisseniorenbeirat aus, wählt der Kreistag für die restliche Dauer der Wahlzeit ein neues 
Mitglied. Für diese Wahl wird der Seniorenbeirat, auf dessen Vorschlag das ausgeschiedene 
Beiratsmitglied gewählt wurde, aufgefordert, ein neues Mitglied oder stellvertretendes 
Mitglied vorzuschlagen. Die Ersatzwahl erfolgt nach Vorlage des Wahlvorschlages innerhalb 
der nächsten regulären Sitzung des Kreistages.  
 
4.) Ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Kreisseniorenbeirats kann durch 
Beschluss des Kreistages abberufen werden. § 35 a der Kreisordnung gilt entsprechend.  
 
§ 6 Vorsitzende oder Vorsitzender 
 
1.) Spätestens einen Monat nach der Wahl durch den Kreistag tritt der Kreisseniorenbeirat 
zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die konstituierende Sitzung wird durch die 
Kreispräsidentin oder den Kreispräsidenten einberufen. 
 
2.) Der Kreisseniorenbeirat wählt bei der konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte unter 
Leitung des ältesten Mitgliedes eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, zwei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und eine Schriftführerin oder einen Schriftführer. 
 
3.) Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Kreisseniorenbeirats ein und leitet sie. 
Im Verhinderungsfall übernimmt die Vertretung die Aufgabe. 
 
4.) Scheidet die oder der Vorsitzende oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter vor 
Beendigung der Amtszeit des Beirates aus ihrem oder seinem Amt aus, so ist unverzüglich 
eine Ersatzwahl nach § 5 Abs. 2 dieser Satzung durchzuführen. 
 
5.) Der Vorstand des Kreisseniorenbeirats setzt sich aus der oder dem Vorsitzenden, den 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern und der Schriftführerin oder Schriftführer zusammen. 
 
§ 7 Geschäftsgang und Geschäftsordnung 
 
1.) Der Kreisseniorenbeirat tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im halben Jahr. Die 
oder der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein.  
 
2.) Der Kreisseniorenbeirat gibt sich nach seiner konstituierenden Sitzung eine 
Geschäftsordnung. Alle zum Geschäftsablauf wichtigen Regularien werden in ihr festgelegt 
und durch den Kreisseniorenbeirat verabschiedet. 
 
3.) Der Kreisseniorenbeirat hat das Recht, eigenverantwortlich Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben. 
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§ 8 Entschädigung 
 
1.) Die Mitglieder des Kreisseniorenbeirates erhalten eine Entschädigung entsprechend dem 
Sitzungsgeld, das den nicht  dem Kreistag angehörenden Mitgliedern der Ausschüsse für die 
Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
gewährt wird. 
 
2.) Der Kreis Segeberg stellt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel dem 
Kreisseniorenbeirat Finanzmittel zur Durchführung seiner Aufgaben zur Verfügung. Die oder 
der Vorsitzende des Kreisseniorenbeirates hat die Möglichkeit, die ihr oder ihm entstehenden 
Kosten, soweit sie nicht von anderer Stelle getragen werden, bis zu einem Höchstbetrag von 
400,-€ jährlich vom Kreis erstatten zu lassen. 
 
3.) Der Kreisseniorenbeirat hat über die Verwendung der Mittel nach Abschluss des 
Haushaltsjahres innerhalb von zwei Monaten einen Verwendungsnachweis vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
 
§ 9 Mitgliedschaft im Landesseniorenrat e.V.  
 
1.) Der Kreis Segeberg tritt dem Landesseniorenrat e.V. als beitragsfreies Mitglied bei. 
 
2.) Der Kreis wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Kreisseniorenbeirats im 
Landesseniorenrat vertreten. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 
1.) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
2.)Gleichzeitig wird die Vereinbarung zwischen dem Kreis Segeberg und der 
Arbeitsgemeinschaft der Seniorenbeiräte im Kreis Segeberg vom 29.05.2001 aufgehoben 
 


